Täter-Opfer-Ausgleich bei Umweltdelikten





Einleitung





1. geldwerte Rechtsfolgen bei (Umwelt-)Delikten





�
�
bisher  begünstigt �
Reformansatz�
�
Geldstrafe�
§§ 40 ff. StGB, § 459 StPO & JBeitrO�
Justizkasse�
Änderung der JBeitrO�
�
Verfall�
§§ 73 ff. StGB, §§ 459 StPO, JBeitrO


ebenso: § 29a OWiG�
Justizkasse�
Änderung der JBeitrO�
�
Auflage bei Verfahrenseinstellung�
§ 153a I 1 StPO


Nr. 1 Wieder-gutmachung) 


Nr.2 Geldzahlung an gemeinnützige Einrichtung �
nach Ermessen StA/Gericht mit Zustimmung des Beschuldigten (in Praxis: Listen, z.T. opfergruppennützig)�
Ermessenbindung (LJustVwAO)�
�
Bußgeld bei Ordnungswidrigkeiten�
§§ 17 f., § 90 OWiG�
Fiskus�§ 90 II OWiG: ausdrückliche Öffnungsklausel�
entsprechende ges. Bestimmung schaffen�
�



2. Ausgleich


Zweckbindung der Sanktionserlöse


Wiedergutmachung als weiterer Strafzweck 


Umweltdelikte als opferlose Delikte


Kehrseite des Gedankens der Internalisierung externer Kosten


Handlungsbedarf (zu wenig Geld für den Umweltschutz: Erschließung automatischer  Finanzierungsquellen) 


Hohe Dunkelziffer bei Umweltdelikten: Motivation bei der Deliktverfolgung, auch Anreiz für Externe zur Anzeigenerstattung


Beispiele für Zweckbindung: LebMG a.F., § 67a StVollstrO (geistiges Eigentum)


warum soll eigentlich der Justizfiskus profitieren?





�
3. Verwendung


zweckgebundene Verwendung für Umweltprojekte


Umweltfonds?


entsprechend § 153 StPO jeweili im Gerichtsbezirk (Listenmodell)?


Landesjustizverwaltung -> Landesumweltverwaltung?





4. Diskussion


unrealistisch: Widerstände in der klammen Justizverwaltung


zusätzlicher Verwaltungsaufwand in der überlasteten Justiz, keine neuen Strukturen 


Proliferation: da könnte ja jede (Deliktsgruppe) kommen


Auswahl der Projekte/ Verbände�wie enge Zweckbindung?


Strafrecht (bzw. OWiR) kein geeignetes Mittel des Umweltschutzes
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